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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Unter den mehr als 140 National- und Ständeräten, welche sich zum befürwortenden
Komitee zusammenfanden, waren ausser der AP sämtliche Fraktionen vertreten. Im
gegnerischen "Abstimmungskomitee gegen die verdeckte Einführung des
Berufsparlaments" machten neben zwölf aktiven Nationalräten aus SVP (u.a. Blocher,
ZH), AP und FDP (Stucky, ZG) auch einige ehemalige Bundesparlamentarier mit. Von den
Parteien sprachen sich nur gerade die AP und die SVP (ohne einige ihrer wichtigeren
Kantonalparteien, welche die Ja-Parole ausgaben) gegen die Parlamentsreform aus. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.09.1992
HANS HIRTER

Im Anschluss an die Finanzspritze des Bundes für die Erhaltung einer nationalen
Luftfahrtgesellschaft waren im Vorjahr diverse Vorstösse eingereicht worden, welche
die Kompetenz der Finanzdelegation des Parlaments zur Bewilligung solcher
ausserordentlichen und dringlichen Ausgabenentscheide des Bundesrats begrenzen
wollten. In der Herbstsession lehnte der Nationalrat zwei Motionen der SVP (01.3717)
resp. der Grünen (01.3654) für eine Limitierung auf maximal CHF 100 Mio. ab. Diese
Ablehnung geschah jedoch nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil seine SPK sich
bereits an die Ausarbeitung entsprechender neuer Regeln in der Form einer
parlamentarischen Initiative gemacht hatte. 2

MOTION
DATUM: 18.09.2002
HANS HIRTER

In Ausführung einer vom Nationalrat 2003 – nach dem Sonderkredit für die Rettung der
Luftfahrtgesellschaft Swissair – angenommenen parlamentarischen Initiative der SVP
legte die SPK-NR ihre Vorschläge für die Neuregelung der Bewilligung von
ausserordentlichen und dringlichen Ausgabenbeschlüssen des Bundesrats vor.
Gemäss ihrem Antrag sollen Beträge bis CHF 250 Mio. (die SVP hatte in ihrer Initiative
einen Grenzwert von CHF 100 Mio. vorgesehen) von der Finanzdelegation zu bewilligen
sein, für höhere Summen wäre die Zustimmung des Parlaments – wenn nötig in einer
ausserordentlichen Session – erforderlich. Der Bundesrat sprach sich gegen diese
Vorschläge aus, da sie ihn zu sehr in seiner Handlungsfähigkeit beschränken würden.
Trotzdem stimmte der Nationalrat dieser Neuerung zu. Umstritten war einzig, ob eine
absolute Zahl (CHF 250 Mio.) oder wie von Bühlmann (gp, LU) verlangt, ein Anteilswert
(0,5% des Budgets) als Limite gelten solle. Erstere Lösung setzte sich knapp durch.
Insgesamt wurde die neue Regelung sehr deutlich angenommen. Ebenso klar sprach
sich in der Folge der Ständerat dagegen aus. Es wurde dabei argumentiert, dass sich die
bisherige Regelung bewährt habe und die vorgeschlagene Prozedur bei dringlichen
Ausgaben von über CHF 250 Mio. schlecht praktikabel sei, da es ja nicht bloss um die
Einberufung einer dringlichen Sondersession gehe, sondern der Entscheid auch in
kürzester Frist in den Kommissionen und Fraktionen vorbereitet werden müsste. 3

ANDERES
DATUM: 07.10.2004
HANS HIRTER

Die von der SVP-Fraktion nach dem Sonderkredit für die Rettung der
Luftfahrtgesellschaft Swissair angestrebte Neuregelung der Bewilligung von
ausserordentlichen und dringlichen Ausgabenbeschlüssen des Bundesrats scheiterte.
Die SPK-NR beurteilte zwar den aktuellen Zustand, der die Kompetenzen des
Parlaments auf eine nachträgliche Sanktionierung beschränkt, nach wie vor als
unbefriedigend. In der Dezembersession beschloss der Nationalrat aber auf ihren
Antrag, an der von ihm im Vorjahr unterstützten und von der kleinen Kammer
abgelehnten parlamentarischen Initiative der SVP nicht mehr festzuhalten. Diese hatte
verlangt, dass ab einem bestimmten Minimalbetrag eine vorhergehende Bewilligung
durch das Parlament erforderlich ist. Bereits zuvor hatten sich der Ständerat und der
Bundesrat durchgesetzt, als sie die Aufnahme einer entsprechenden neuen Regelung
für die Bewilligung von dringlichen ausserordentlichen Ausgaben in das totalrevidierte
Finanzhaushaltsgesetz verhinderten. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2005
HANS HIRTER
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Eine Verschärfung der Kontrollinstrumente forderte eine parlamentarische Initiative
der SVP-Fraktion, die verlangte, dass über einen bis zum Ende der ersten
Sessionswoche eingereichten Vorstoss zur Einsetzung einer PUK zwingend in der
gleichen Session entschieden werden müsse. Die staatspolitische Kommission des
Nationalrats hatte der Initiative zuerst zugestimmt, nach dem wuchtigen Nein der
Schwesterkommission aus der kleinen Kammer dann aber umgeschwenkt. Die
ständerätliche Kommission hatte begründet, dass eine PUK keine Eile verlange, sondern
geduldige Analyse und dass die kurze Frist das bikamerale System vor zeitliche
Probleme stellen würde. Der Nationalrat folgte diesen Argumenten und gab der
Initiative mit 52 zu 110 Stimmen keine Folge. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.09.2011
MARC BÜHLMANN

In ihrer ersten Sitzung nahm die nach den Nationalratswahlen neu zusammengesetzte
SPK-NR den Entscheid ihrer Vorgängerin hinsichtlich der Regelung zur Bestimmung des
Erstrates wieder zurück. Sie beugte sich damit dem Argument der ständerätlichen
Kommission (SPK-SR), die gegen ein Folge geben der parlamentarischen Initiative der
SVP-Fraktion eingetreten war. Das Begehren der Volkspartei will, dass nicht die
Ratspräsidien abschliessend entscheiden, welcher Rat sich als Erstrat über wichtige
Bundesratsgeschäfte beugt, sondern die Kommissionspräsidien und bei Uneinigkeit die
Koordinationskonferenz. Die Kommissionsmehrheit empfahl ihrem Rat entsprechend,
der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die SVP machte sich in der
nationalrätlichen Debatte, die zu Beginn der Sommersession 2016 stattfand, zwar noch
einmal für ihren Vorschlag stark, stand allerdings mit 68 zu 122 Stimmen bei 2
Enthaltungen fast alleine da. Einzig Christian Lohr (cvp, TG) unterstützte zusammen mit
der SVP-Fraktion den Minderheitsantrag. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Die SVP-Fraktion wollte mit einer parlamentarischen Initiative eine Änderung des
Parlamentsgesetzes erwirken. Artikel 102 Absatz 2 sieht vor, dass das Parlament bei
gleichzeitigem Vorliegen einer Volksinitiative und eines Gegenvorschlages nur den
Gegenvorschlag zur Annahme empfehlen kann, nicht aber die Initiative. Die SVP wollte
dieses Verbot mit der Begründung streichen, dass dadurch die freie Willensäusserung
des Parlaments nicht mehr eingeschränkt werde. Mit 118 zu 64 Stimmen gab die grosse
Kammer der Initiative allerdings keine Folge. Sie stützte sich dabei auf die Begründung
ihrer Staatspolitischen Kommission, das Parlament dürfe Gegenvorschläge nicht aus
taktischen Gründen entwerfen, sondern müsse den Gegenentwurf als bessere Lösung
präsentieren. Abgelehnt wurde auch eine Motion Minder (parteilos, SH) (12.3963), die
ein Verbot der Gleichzeitigkeit von direktem und indirektem Gegenvorschlag sowie ein
Verfahren mit einer vorgängigen Eventualfrage (statt dem Stichentscheid) und zwei
Abstimmungsfragen (Initiative vs. geltendes Recht bzw. Gegenvorschlag vs. geltendes
Recht) vorgesehen hätte. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

1) Vgl. Presse vom 20.8.-26.9.92.
2) AB NR, 2002, S. 1270 ff.
3) BBl, 2004, S. 2779 ff. und 2799 ff. (BR); AB NR, 2004, S. 816 ff.; AB SR, 2004, S. 642 ff.
4) AB NR, 2005, S. 1895.
5) Pa.Iv. 10.424: AB NR, 2011, S. 1368 f.; SN 14.9.11.
6) AB NR, 2016, S. 744 f.; Medienmitteilung SPK-N vom 15.1.2016
7) Pa.Iv. 10.469: AB NR, 2012, S. 58 f.; Mo. 12.3963: AB SR, 2012, S. 954 ff.
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